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V i e r t e s  B u c h

Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges 
Urteil geschlossenen Verfahrens

Zugunsten des Verurteilten.
§ 359

(1) Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges 
Urteil geschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteil
ten findet statt:

1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Un
gunsten als echt vorgebrachte Urkunde fälschlich an
gefertigt oder verfälscht war;

~2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Ungunsten 
abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens 
der Zeuge oder Sachverständige sich einer vorsätz
lichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht 
schuldig gemacht hat;

3. wenn bei dem Urteil ein Richter, Geschworener 
oder Schöffe mitgewirkt hat, welcher sich in Be
ziehung aut die Sache einer Verletzung seiner Amts
pflichten schuldig gemacht hat, sofern diese Ver
letzung mit einer im Wege des gerichtlichen Straf
verfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe be
droht und nicht vom Verurteilten selbst veranlaßt ist;

4. wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf welches das 
Strafurteil gegründet ist, durch ein anderes rechts
kräftig gewordenes Urteil aufgehoben ist;

5. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 
sind, welche allein oder in Verbindung mit den 
früher erhobenen Beweisen die Freisprechung des 
Angeklagten oder in Anwendung eines milderen 
Strafgesetzes eine geringere Bestrafung zu begründen 
geeignet sind. In den vor dem Amtsrichter oder dem 
Schöffengerichte verhandelten Sachen können nur 
solche Tatsachen oder Beweismittel beigebracht wer
den, welche der Verurteilte in dem früheren Ver-
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